
1.	 Wärmebedarfsdeckung

Der Sondervertrag ThermoStromC 
wird nur für Fußbodenspeicherhei-
zungen bei voller Wärmebedarfs-
deckung durch ein Wärmeerzeu-
gungssystem und ausschließlicher 
Wärmespeicherung im Fußboden 
gewährt.
Kamine, Kaminöfen, Kachelöfen 
usw. werden nicht als Zusatzhei-
zung gewertet. Bei Wärmepum-
penbetrieb wird ein Pufferspeicher 
zugelassen.

2.	 Erweiterungsausbau

Zu den Bedingungen des Sonder-
vertrages ThermoStromC können 
Elektrospeicherheizgeräte - zur 
Beheizung von nicht mit Fußbo-
denspeicherheizung versehenen 
Räumen - betrieben werden. 
Die Leistung dieser Geräte darf 
höchstens 40% der Leistung der 
Fußbodenspeicherheizung be-
tragen (bei Wärmepumpen wird 
die Leistungszahl berücksichtigt).

3.	 Vertragsabschluss

Der Betrieb von Elektrofußboden-
speicherheizungen zu den vorge-
nannten Bedingungen und Preisen 
ist nur nach Abschluss des Son-
dervertrages ThermoStromC im 
Netzgebiet der Stadtwerke 
Tornesch GmbH (Niederspan-
nungsversorgung) möglich.

4.	 Warmwasserbereitung

Bei vorhandener Elektrospeicher-
heizung kann zu den Vertragsbe-
dingungen ein Warmwasserspei-
cher bereits ab 80 l betrieben 
werden.

Die angegebenen Arbeitspreise enthalten entsprechend der Kundenanlage 
die jeweils gültigen Mehrbelastungen aus dem Stromsteuergesetz sowie 
dem Erneuerbare-Energien- und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. 

Preise

Arbeitspreis

Preise

Grundpreis

Aufpreis für evtl. Wandlermessung

Zeiten

Freigabezeiten

brutto

Ct/kWh

10,98

brutto

Euro/Jahr

60.69

52,36

Freigabe

im Zeitraum zwischen

ca. 00:00 Uhr - ca. 07:00 Uhr
ca. 12:30 Uhr - ca. 16:30 Uhr
ca. 20:00 Uhr - ca. 22:00 Uhr

inkl. Leistungspauschale 10,00 Euro/Jahr
inkl. Verrechnungspreis 41,00 Euro/Jahr
(lt. den jeweils gültigen Allgemeinen Tarifen
der Stadtwerke Tornesch: Eintarifzähler mit 
Schaltung)

netto

Ct/kWh

9,23

netto

Euro/Jahr

51,00

44,00

Vertragliche

Freigabedauer täglich

7 Stunden
4 Stunden
2 Stunden

ThermoStromC

für Elektrofußbodenspeicherheizungen
(Niederspannungsversorgung)

Preise und Bedingungen 
für elektrische Heizungssysteme
(Anlage 2 zum Vertrag)
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Die Brutto-Preise beinhalten die Umsatzsteuer von zur Zeit 19 % (gerundet).

Gültig ab 01.01.2007



Bitte beachten Sie schon bei der 
Planung Ihres elektrischen Hei-
zungssystems die Bestimmungen 
für den Anschluss und die Her-
richtung der elektrischen Anlage.

Darüber hinaus empfehlen wir 
Ihnen aufgrund der Vielfalt der 
elektrischen Heizungssysteme 
sowie der Preisregelungen ein 
rechtzeitiges Beratungsge-
spräch.

Unsere Mitarbeiter und Ihr Elektro-
installateurbetrieb stehen Ihnen 
hierfür gerne zur Verfügung.

Was ist bei der Planung eines 
elektrischen Heizungssystems 
zu beachten?

1.	 Anfrage

Bei Beginn der Planung eines 
elektrischen Heizungssystems 
fragen Sie bitte bei den Stadt-
werken Tornesch GmbH nach, ob 
die benötigte elektrische Leistung 
an dem jeweiligen Ort zur Verfü-
gung steht. 

Für die Ermittlung des Anschluss-
wertes führen Sie bitte eine Wär-
mebedarfsberechnung nach DIN 
4701 durch.

Stadtwerke Tornesch behalten  
sich eine Überprüfung vor. Unsere 
Mitarbeiter prüfen die vorhandene 
Netzkapazität und reservieren 
Ihnen - soweit möglich - die ge-
wünschte Leistung für einen Zeit-
raum von 3 Monaten.

Hinweise zur Planung eines elektrischen Heizungssystems

2.	 Anmeldung der Leistung

Vor der Installation des elektri-
schen Heizungssystems melden 
Sie bitte die reservierte Leistung 
über das Formular „Anmeldung 
zum Anschluss an das Nieder-
spannungsnetz“ bei den Stadt-
werken Tornesch an.

3.	 Installation der Anlage

Die Installation der elektrischen 
Anlage ist von einem einge-
tragenen Elektroinstallateur 
entsprechend den „Technischen 
Anschlussbedingungen (TAB)“ 
auszuführen.

Der eingetragene Elektroinstalla-
teur ist über diese Bedingungen 
gut informiert.

4.	 Fertigstellung der Anlage

Wenn die Anlage installiert ist 
und in Betrieb genommen werden 
soll, teilt der eingetragene Elek-
troinstallateur  den Stadtwerken 
Tornesch die Fertigstellung der 
Anlage mit.

Daraufhin wird die jeweilige Mess-
einrichtung installiert und die An-
lage kann in Betrieb genommen 
werden.
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Vorzusehende 
Messeinrichtung
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Tarifschaltgerät und
e-Heizungszähler

Zähler für Allgemeinbedarf

Beispiel:
Einfamilienhaus, 
beheizt mit Warmwasser-
fußbodenspeicherheizung
über Elektrokessel.
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